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immer wieder wenn man mal kurz die Gelegenheit hat innezuhal-
ten, fällt einem auf, wie schnell doch die Zeit vergeht. 

Kaum hat das Jahr begonnen, ist es auch schon wieder vorbei. Und 
was man als junger Mensch noch nicht so recht glaubt – mit zu-
nehmendem Alter geht das gefühlt immer noch schneller. Die Zeit 
um den Jahreswechsel herum wird dann oft dazu genutzt, das Jahr 
Revue passieren zu lassen und Bilanz zu ziehen. War es ein gutes 
Jahr, dieses 2019? 

Bei dieser Frage wird wohl jeder zu seinem ganz eigenen Ergebnis kommen. Für die Stadt 
Laufen war es jedenfalls meiner Meinung nach ein sehr gutes Jahr. Gemeinsam haben 
wir den Bebauungsplan „Kletzlinger Weg“ und neue Grundstücksvergaberichtlinien be-
schlossen. Mit der energetischen Sanierung des Amtsgerichts und dem neuen Gebäude 
der Polizeiinspektion wurde Laufen als Behördenstandort mittelfristig gesichert. Das Ent-
stehen des neuen „Penny-Areals“ und des neuen Hotels „Zum Oxn“ haben wir positiv mit 
den notwendigen Beschlüssen gefördert. Aufwendige Kanal- und Wasserleitungsarbeiten 
im Bereich Moosham wurden erfolgreich umgesetzt. Und ebenfalls gemeinsam haben wir 
die Generalsanierung mit Teilneubau der Grundschule Leobendorf und den Neubau der 
Feuerwehr Leobendorf auf den Weg gebracht – um nur wenige Beispiele zu nennen. Und 
fast schon ganz nebenbei wurden die Verschuldung der Stadt Laufen auf 7,9 Mio. Euro 
gedrückt und gleichzeitig rund 3 Mio. Euro an Rücklagen aufgebaut. 

Aber als besonders positiv empfunden habe ich es als Bürgermeister, dass wir als Stadt-
rat über die Diskussionen im Rahmen der Arbeitstreffen des Lenkungsgremiums für ein 
„familienfreundliches Laufen“ partei- und gruppierungsübergreifend noch näher zusam-
mengerückt sind als jemals zuvor. Natürlich gab und gibt es unterschiedliche Denkweisen, 
Lösungsansätze und Meinungen. Aber Respekt und gegenseitige Wertschätzung und ein 
entsprechender Umgang miteinander sind dabei sicher noch mehr gewachsen, wobei ich 
mir wünschen würde, dass das auch im anstehenden Kommunalwahlkampf so bleiben 
möge. Das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, wie unersetzlich in Zeiten der soge-
nannten „sozialen Medien“ das persönliche Gespräch, die Kommunikation von Angesicht 
zu Angesicht geblieben ist. Wer das persönliche Gespräch scheut, wer es stets vermeidet, 
dem Gegenüber in die Augen schauen zu müssen, wer nach fünf Likes glaubt, er vertrete 
die Meinung einer überwältigenden Mehrheit, der gerät in Gefahr, zunächst alle Hemmun-
gen in der Wortwahl zu verlieren und dann mit der Zeit den Bezug zur realen Welt. 

À propos Zeit: Wir blicken in diesen Tagen ja nicht nur auf das Jahr 2019 zurück, sondern 
eine ganze Wahlperiode. Ja, sie vergeht rasend schnell, diese Zeit. Da haben wir gefühlt 
erst die konstituierende Sitzung hinter uns gebracht und die Ausschüsse besetzt und 
schwups - sind sechs Jahre auch schon wieder vorüber. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Ich will Ihnen jetzt allen längere Aufzählungen ersparen, deshalb beschränke ich mich 
auf die (meiner Meinung nach) wichtigsten: 

2015: neuer städtischer Kindergarten und Kinderhort; 
2016: Ausbau der Bahnhof- und Lagerhausstraße; 
2017: Neubau des Sanitärgebäudes am Campingplatz; 
Und 2018: Neubau der Feuerwehr Laufen…

Das alles war nur möglich, weil der Stadtrat in der Lage war, gemeinsam die notwendigen 
Beschlüsse zu fassen, wenn es darauf angekommen ist. Deshalb möchte ich mich bei al-
len Mitgliedern dieses Stadtrats nicht nur für die konstruktive Zusammenarbeit im letzten 
Jahr, sondern in der gesamten Wahlperiode ganz herzlich bedanken. Besonders bei jenen, 
die aus freien Stücken dem nächsten Stadtrat nicht mehr angehören werden. 

Für das neue Jahr 2020 wünsche ich ihnen und allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern alles 
Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Mal schauen, was uns 2020 bringen wird. Zum Glück 
weiß man ja die meisten Dinge nicht im Voraus. 

Jedenfalls gilt es auch in den kommenden Jahren vieles umzusetzen:

Die Verlegung und ökologische Aufwertung des Stadtbachs verbunden mit einem Hoch-
wasserschutz für die Steinerne Gasse zum Beispiel. Oder den Ausbau und die Optimierung 
der Grund- und Mittelschule mit einer turnierfähigen Sporthalle unter Berücksichtigung 
der Jugend- und Seniorenarbeit. Auch die Umgestaltung der Oberflächenbeläge in der 
Schloßstraße und auf dem Marienplatz in Verbindung mit dem geplanten Minikreisverkehr 
inklusive der damit verbundenen Querungsmöglichkeiten sollten wir angehen. 

Und das ist nur eine kleine Auswahl dessen, was ich mir für die Zukunft wünschen würde. 
Ich hoffe, dass im neuen Jahr auch der eine oder andere Herzenswunsch für Sie in Erfül-
lung gehen wird. 

Wesentlich ist aber auf jeden Fall, dass wir uns bewusst machen, was wir bereits Schönes 
im Leben haben, und das auch zu genießen wissen, ganz gemäß dem Ausspruch von Wil-
liam Shakespeare: „Was du nicht hast, dem jagst du ewig nach, vergessend, was du hast.“ 

Oder mit anderen Worten: Ich wünsche uns allen für das Jahr 2020 auch ein Stück Zufrie-
denheit.

Herzliche Grüße

Ihr Hans Feil,
Bürgermeister

»



Eheschließungen:
	Axel Wilhelm Franz Richter und Marlene Standl aus Laufen 
	Milan Wittrien und Noémi Szabó aus Laufen 
	Florian Baierl und Şeyma Nur Kevser Kuşcu aus Laufen 
	Markus Huber und Natascha Rieder aus Ostermiething 
	Michael Martin Helminger und Eva Maria Danzl geb. Schild aus Laufen 
	Josef Helminger aus Freilassing und Christiana Kriechhammer aus Obertrum am See 
	Akeel Malik Manuel Saghir und Manuela Puschner aus Laufen 
	Mario Bortolamedi und Isabella Anna Kleinschwärzer aus Laufen 
	Karl-Heinz Schnappinger und Michaela Carmen Passian aus Gröbenzell 

Meldungen des Standesamts Laufen
Vom Standesamt Laufen wurden im vergangenen Vierteljahr folgende Personenstandsfälle 
beurkundet (die Veröffentlichung erfolgt nur bei vorliegender Zustimmung der Beteiligten 
bzw. Angehörigen):

Sterbefälle:
 Maria Rettenbacher geb. Schnappinger aus Laufen (06.10.2019)
 Lotte Jager aus Laufen (23.10.2019)

Darüber hinaus sind folgende Laufener Bürger/innen auswärts verstorben:
(Auch hier erfolgt die Veröffentlichung nur bei vorliegender Zustimmung der Beteiligten 
bzw. Angehörigen.)
 Rosemarie Berta Luise Schug geb. Seemann, Goethestraße 13 (04.08.2019)
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Für Rückfragen, Anliegen und Informationen zum Standesamt Laufen und zur Städtischen 
Bestattung stehen Ihnen unter der E-Mail-Adresse standesamt@stadtlaufen.de oder direkt 
im Rathaus der Stadt Laufen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Bernhard Graf, Telefon: +49 8682 8987-18 Josef Thanbichler, Telefon: +49 8682 8987-19

Rubrik „Ortsrecht“ im Internet
Umfassende Informationen der Stadtverwaltung Laufen wie beispiels-
weise Satzungen und Verordnungen, aber auch z.B. die neuen Richtlini-
en für die Grundstücksvergabe finden Sie auf unserer Homepage, bzw. 
am Schnellsten über die Adresse: https://ortsrecht.stadtlaufen.de

Geburten:
 Elian Yaşan Baierl, Eltern: Florian und Şeymar Nur Kevser Baierl aus Laufen (10.10.2019)



Der Steuertermin 15.02.2020 steht an
Die Buchhaltung der Stadt Laufen macht darauf aufmerksam, dass am 15.02.2020 die vier-
teljährlichen Zahlungen für folgende Steuern und Abgaben fällig sind: Grundsteuer, Ge-
werbesteuer, Hundesteuer und Wasser-/ Kanalgebühren.

Bescheide über kommunale Abgaben werden nicht jedes Jahr neu erlassen. Nur bei einer 
Änderung der Berechnungsgrundlagen (Gebührenänderung bei der Grundsteuer wegen 
Wertfortschreibung oder Zurechnungsfortschreibung) wird der bestehende Abgabenbe-
scheid durch einen neuen Bescheid ersetzt.

Zuletzt wurden an alle Steuerpflichtigen folgende Bescheide erlassen:
Grundsteuer – Bescheid vom 20.04.2016
Wasser-/Kanalgebühren – Bescheid vom 27.11.2019
In einem Änderungsfall kann das genannte Bescheid Datum abweichend sein.

Steuerpflichtige mit SEPA-Mandat
Bei Steuerpflichtigen, die der Stadtkasse ein SEPA-Mandat erteilt haben, werden die fälli-
gen Beträge gemäß den oben genannten Bescheiden von dem angegebenen Konto abge-
bucht. Die angegebenen Fälligkeiten in den Bescheiden gelten als Abbuchungstermine. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die entsprechende Kontodeckung gewährleistet sein muss. 
Im Falle einer Kontounterdeckung werden die Rückbelastungsgebühren dem Bürger in 
Rechnung gestellt.

Sollten Sie mit einer Abbuchung einmal nicht einverstanden sein, bitten wir Sie sich zuerst 
mit der Stadtkasse in Verbindung zu setzen. Ein Widerspruch gegen die Abbuchung bei der 
Bank löst häufig Rückbelastungsgebühren aus, die wir Ihnen in Rechnung stellen. 

Steuerpflichtige ohne SEPA-Mandat
Steuerpflichtige, die kein Mandat erteilt haben, werden gebeten, die fälligen Beiträge 
rechtzeitig auf ein Konto der Stadt Laufen zu überweisen, um Ihnen zusätzliche Kosten 
durch Mahngebühren und Säumniszuschläge zu ersparen. 

Wichtig: Wir bitten um Angabe der im Bescheid aufgeführten Personenkonto-Nummer. Die 
Zahlungen sind an den im letzten Bescheid angegebenen Fälligkeitsterminen zu leisten. 

Zahlungsmöglichkeiten
Aus Gründen der Kassensicherheit ist die Stadtkasse nach den rechtlichen Vorschriften 
gehalten, den Zahlungsverkehr unbar abzuwickeln. Für die Zahlung von wiederkehrenden 
Steuern und Abgaben wie Gewerbesteuer, Grundsteuer, Wasser- und Kanalgebühren (Fä-
kalschlammgebühren) oder Hundesteuer, bitten wir daher, die folgenden Zahlungs-
möglichkeiten zu nutzen:

Mitteilung aus der Stadtkasse

»
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Geschenkkörbe mit Produkten 
aus fairem Handel
Laufen / Oberndorf. Zukünftig wird bei der Stadt Laufen für Feierlichkeiten und Ju-
biläen ein Geschenkkorb verwandt werden, der ausschließlich aus Produkten des 
Fairen Handels und regionalen Köstlichkeiten (Ökomodellregion, Biosphäre und 
Solidargemeinschaft BGL) bestehen wird. 

Zusammengestellt wird dieser vom Welt-
laden Laufen. 

Bei der Begutachtung eines ersten Exem-
plars freuten sich Johannes Lettner von 
der Oberdorfer Pfarrei, die beiden Bür-
germeister Georg Djundja und Hans Feil, 
Dirk Reichenau von der Stadtverwaltung 
und Angelika Schuster vom Weltladen. 
Damit wollen alle Beteiligten ihrer Ver-
antwortung als Fair-Trade-Städte Aus-
druck verleihen.

SEPA-Lastschriftverfahren – Es ist für Sie mit keinerlei Kosten verbunden. Sie brauchen 
sich um keine Fälligkeiten mehr kümmern. Die Abbuchungen erfolgen termingerecht 
von Ihrem Konto. Sollten Sie an diesem Verfahren interessiert sein, erhalten Sie gern 
in der Stadtkasse das entsprechende Formular.

Überweisung – Sie können die Zahlungen auf die bekannten Bankverbindungen der Stadt 
Laufen vornehmen.
Kartenzahlung – Sie können im Rathaus nun auch mit Karte (EC-Cash, Kreditkarte) bezah-
len.
Dauerauftrag – Sie können auch einen Dauerauftrag bei Ihrer Bank einrichten. Für die Ein-
richtung sowie die Änderung eines Dauerauftrags können Kosten bei Ihrer Bank entstehen.

Sollten Sie einen Dauerauftrag für die Restmüllgebühren bei Ihrer Bank eingerichtet ha-
ben, bitten wir Sie, diesen ab sofort zu löschen! Seit 01.04.2019 werden die Restmüllge-
bühren über den Landkreis abgewickelt.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der Stadtkasse gerne zur Verfügung:
Frau Wessner, Telefon 08682/8987-21 und Frau Heigermoser, Telefon 08682/8987-28
Email: kasse@stadtlaufen.de

»
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Foto: Christian Reiter, Stadt Laufen
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Die Stadt Laufen weist darauf hin, dass zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, 
Eigentum oder Besitz die Eigentümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten die Geh-
bahnen im Winter an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 
Uhr von Schnee zu räumen und bei Schneeglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen 
(z.B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln, zu bestreuen oder die 
Schneeglätte zu beseitigen haben. Bei Eisglätte ist das Streuen von Tausalz zulässig.

Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung 
von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.

Als Gehbahn werden folgende Teile der öffentlichen Straßen und Wege innerhalb der ge-
schlossenen Ortslage bezeichnet:
• Der Gehweg, wenn vorhanden.
• Wenn kein Gehweg vorhanden ist und die Straße breiter als 3 m ist:  

Ein 1 Meter breiter Streifen am Rand der Fahrbahn / des Weges.
• Wenn kein Gehweg vorhanden ist und die Straße nicht breiter als 3 m ist:  

Der Teil der Fahrbahn / des Weges bis zur Mitte desselben.

Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der 
Räumung freizuhalten. Diese Verpflichtung ergibt sich aus der Verordnung über die Siche-
rung der Gehbahnen im Winter der Stadt Laufen. 

Das Nichterfüllen der Räum- und Streupflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit 
einer Geldbuße bis zu 500,- € belegt werden kann!

Sicherung der Gehbahnen im Winter

Hausnummern deutlich kennzeichnen
Die Stadt Laufen weist alle Hauseigentümer und -bewohner darauf hin, Ihre Haus-
nummern deutlich und von der Straße erkennbar anzubringen. 

Dies dient insbesondere den Rettungsdiensten, der Feuerwehr und anderen Hilfs-
organisatoren zum schnelleren Auffinden der entsprechenden Adressen. Immer 
wieder werden durch mangelnde Kennzeichnung lebensnotwendige Hilfeleistungen 
unnötig durch langes Suchen nach der Adresse verzögert. 

Vor allem in der jetzigen dunklen Jahreszeit empfiehlt sich auch das Beleuchten der 
Hausnummern. Es sollte auch im Interesse der Bewohner liegen, möglichst schnell 
gefunden zu werden.
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Im Rahmen einer kleinen Feier im November 2019 konnten insgesamt 10 Mitarbeiter der 
Stadt Laufen für ihr Dienstjubiläum geehrt und 5 Mitarbeiter in den Ruhestand verab-
schiedet werden. In seiner humorvollen Ehrung trug Bürgermeister Hans Feil von jedem 
Mitarbeiter eine kleine Anekdote vor und erläuterte auch kurz den jeweiligen beruflichen 
Werdegang des Mitarbeiters im öffentlichen Dienst.

Besonders hervorzuheben waren diesmal Gabriele Tiefenbacher und Dirk Reichenau, die 
seit 35 Jahren im öffentlichen Dienst tätig sind. Ebenso erging ein besonderer Dank an Ge-
org Haslinger, der nach seinem offiziellen Rentenbeginn noch weitere 20 Jahre im Friedhof 
als helfende Hand tätig war. 

Bürgermeister Hans Feil konnte Elisabeth Mühlbacher, Lydia Gräfenstein und Harald Wess-
ner für 20 Jahre im öffentlichen Dienst danken. Jürgen Stelzig und Silvia Obermaier sind 
seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt, Evi Hager und Elmar Weber seit 30 Jah-
ren. Zu guter Letzt konnte Geschäftsleiter Christian Reiter noch Hans Feil für 30 Jahre im 
öffentlichen Dienst ehren.

Dienstjubiläen bei der Stadt Laufen

Die Jubilare von links nach rechts: Dr. Josef Moos (Rente), Elmar Weber (30 Jahre), Evi Hager (30 Jahre), 
Jürgen Stelzig (25 Jahre), Gabriele Tiefenbacher (35 Jahre), Lydia Gräfenstein (25 Jahre), Evi Breuer (Rente), 
Bürgermeister Hans Feil (30 Jahre), Georg Haslinger (Rente), Harald Wessner (25 Jahre), Hans Wohlschlager 

(Rente), Silvia Obermeier (25 Jahre), Elisabeth Mühlbacher (25 Jahre), Franz Klinger (Rente). 
Bild vorn: Personalratsvorsitzende Christiane Wessner. Foto: Christian Reiter, Stadt Laufen
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadt Laufen stellen sich vor: 
Büro Bürgermeister und Geschäftsleiter
Sabrina Schauer
Telefon: 08682/8987-13
Mail: sabrina.schauer@stadtlaufen.de
Zimmer: 1.02

Fachbereich und Position: 
Fachbereich 1, Büro Bürgermeister und Geschäftsleiter

Kurze Beschreibung meiner Tätigkeit:
Im Büro Bürgermeister und Geschäftsleiter bin ich für die Abwick-
lung des gesamten Office Bereichs zuständig, was z. B. den Post-
eingang / Postausgang, Telefonate, Anordnung von diversen Rech-
nungen und die Terminkoordination beinhaltet. In meinen Zuständigkeitsbereich fallen 
unter anderem auch die Organisation von diversen Veranstaltungen und Sitzungen und die 
Mitwirkung bei Wahlen. Darüber hinaus bin ich für die Vorbereitung von Notarverträgen 
und für den Sitzungsdienst der Stadtgremien zuständig.

Mein Weg bei der Stadt Laufen...
Seit September 2016 arbeite ich als Sekretärin des Bürgermeisters und des Geschäftslei-
ters im Rathaus.

Ich arbeite gerne bei der Stadt Laufen, weil...
…es sich bei meiner Stelle um eine abwechslungsreiche Tätigkeit handelt und man immer 
wieder vor neue Herausforderungen gestellt wird. 
Ein großer Wohlfühlfaktor ist aber auch die Arbeit in einem tollen Team.

Mein Berufswunsch als Kind war...
Hubschrauberpilotin … leider war ich dafür immer zu klein 

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit...
Freunden und der Familie. 
Sehr wichtig ist mir auch die ehrenamtliche Arbeit bei der Wasserwacht Laufen. 

Mein Lieblingsmotto lautet...
Life’s a climb but the view is great!

Alle Ansprechpartner des Rathauses finden Sie auch online: https://rathaus.stadtlaufen.de.
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Marion Passinger
Telefon: 08682/8987-11
Mail: marion.passinger@stadtlaufen.de
Zimmer: 1.02

Fachbereich und Position: 
Büro des Bürgermeisters und Geschäftsleiters

Kurze Beschreibung meiner Tätigkeit:
Korrespondenz und Terminverwaltung des Bürgermeisters und 
der Geschäftsleitung, Posteingang und Postausgang, Erstellen der 
Ladungen und Niederschriften für die Aus-
schüsse und den Stadtrat, Redaktion der 
Stadtnachrichten, Auskunft und Betreuung 
des E-Autos, Beschaffungswesen und vieles 
mehr.

Mein Weg bei der Stadt Laufen...
Vor 13 Jahren wurde ich als Krankheitsver-
tretung für eine Kollegin vorerst befristet 
eingestellt. 
Nach ca. 1 Jahr im Vorzimmer des Bürger-
meisters und Geschäftsleiters wurde ich un-
befristet übernommen. 

Ich arbeite gerne bei der Stadt Laufen, 
weil...
… die Arbeit sehr abwechslungsreich ist 
und ein tolles Betriebsklima herrscht und 
es schön ist mit den Bürgern in Kontakt zu 
sein.

Mein Berufswunsch als Kind war...
… Fotografin oder Dekorateurin

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten 
mit...
… meiner Familie und meinen Freunden 
… im Garten oder in der freien Natur
… Reisen in ferne Länder

Mein Lieblingsmotto lautet...
Lebe nie ohne zu Lachen.

E-Mail-Versand an 
die Stadt Laufen; 
Formate .doc & .xls 
werden blockiert!
Auf Grund der laufend wiederkehren-
den Bedrohungen durch die längst 
veralteten Microsoft Office Dateifor-
mate .doc und .xls hat die Stadt Laufen 
den E-Mail-Empfang dieser Formate 
aus Sicherheitsgründen blockiert!

Wir bitten ab sofort darum, die mitt-
lerweile seit dem Produkt Microsoft 
Office 2007 gängigen Dateiformate 
.docx und .xlsx für die Übermittlung 
zu verwenden, welche über das Menü 
„Datei“ > „Speichern unter“ erreich-
bar sind! Die Alternative hierzu ist das 
kostenlose Produkt LibreOffice, wel-
ches ebenfalls den Bereich Dokumen-
te und Tabellenkalkulation abdeckt 
und eigene Dateiformate bereitstellt.

Download: https://libreoffice.org
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadt Laufen stellen sich vor: 
Geschäftsleitung
Josef Thanbichler
Telefon: 08682/8987-19
josef.thanbichler@stadtlaufen.de
Zimmer: 1.06

Fachbereich und Position: 
Liegenschaftsverwaltung, Stellvertretung Standesamt 

Kurze Beschreibung meiner Tätigkeit:
Betreuung der städtischen Baumaßnahmen und sämtlicher Liegen-
schaften der Stadt Laufen, Mitarbeit in der Geschäftsleitung und 
Vertretung des Standesamtes.

Redaktion der Stadtnachrichten
Haben Sie aktuelle Informationen oder Anregungen für unse-
re Stadtnachrichten? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.

Kontakt zur Redaktion der Stadtnachrichten:
Stadt Laufen, Marion Passinger
Rathausplatz 1, D-83410 Laufen
Telefon: +49 8682 8987-11
E-Mail: marion.passinger@stadtlaufen.de

Mein Weg bei der Stadt Laufen...
Am 01.09.1988 mit der Lehre im Rathaus 
begonnen und seitdem bis auf ein Jahr 
Wehrdienst ununterbrochen bei der Stadt 
Laufen und somit Dienstältester Mitarbei-
ter im Rathaus.

Ich arbeite gerne bei der Stadt Laufen, 
weil...
man sich kennt und nichts unpersönlich ist.

Mein Berufswunsch als Kind war...
... eigentlich Fußballprofi und zwischendrin 
Müllfahrer beim Heißei.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten 
mit...
... Motorradreisen und Reisen allgemein

Mein Lieblingsmotto lautet...
Dumm ist der, der Dummes tut ;-) 



 Mitteilungen aus dem Rathaus 13

Christian Reiter
Telefon: 08682/8987-37
christian.reiter@stadtlaufen.de
Zimmer: 1.03

Fachbereich und Position: Geschäftsleiter

Kurze Beschreibung meiner Tätigkeit:
Die Aufgaben eines Geschäftsleiters sind sehr vielfältig und ab-
wechslungsreich: von A wie Abteilungsleitung bis Z wie Zusammen-
arbeit mit Fachbehörden. In gewisser Art ein „Mädchen für alles“.

Mein Weg bei der Stadt Laufen...
Seit 01. Juni 2013 darf ich bei der Stadt Laufen als Geschäftsleiter tätig sein.

Ich arbeite gerne bei der Stadt Laufen, weil...
… wir ein tolles Team sind, es Spaß macht gemeinsam Vieles zum Wohle der Stadt Laufen 
zu bewegen und ich die täglichen Herausforderungen und spannenden Aufgaben mag.

Mein Berufswunsch als Kind war...
… sehr lange kein Besonderer – erst als Jugendlicher fand ich meine Vorliebe zum öffentli-
chen Dienst in kommunalen Behörden.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit...
… meiner Familie, unseren Freunden, unserem Hund und Motorrad fahren 

Mein Lieblingsmotto lautet...
Carpe Diem – Nutze den Tag!

Kostenlose Energieberatung
im Rathaus der Stadt Laufen, Zimmer 3.07, Rathausplatz 1, D-83410 Laufen,
jeden 4. Donnerstag im Monat (außer August) von 14:00 bis 18:00 Uhr.
Info und Anmeldung (erforderlich) unter Telefon 0861 58-7039.

Energieagentur Südostbayern GmbH
Maximilianstraße 33, 83278 Traunstein
Telefon: 0861 58-7038, Fax: 0861 58-97038
E-Mail: info@energieagentur-suedost.bayern
Internet: www.energieagentur-suedost.bayern
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NEUES Elektro-Bürgerauto der Stadt Laufen
Ladestation und der Stellplatz befinden 
sich in der Tief garage am Rathausplatz.

Reichweite: ca. 300 km
Leistung: 65 kW (88 PS)
Sitzplätze: 5

Kosten für das Elektro-Bürgerauto
einmalige Anmeldegebühr: 10,- €
je Stunde: 6,99 €
je Tag: 45,- €
je Folgetag: 42,- €
je Woche: 215,- €

Der Buchungspreis des Elektro-Bürgerautos beinhaltet Service, Versicherung (Selbstbehalt 
1.000,- €, durch zusätzliche Gebühr von 10,- € auf 300,- € Selbstbehalt verringerbar), Reifen  
und kostenloses Laden an jeder E-WALD Ladestation. Einen Überblick über die E-WALD- 
Ladestationen im Umkreis erhalten Sie im Internet unter charge.e-wald.eu.

Einfach und komfortabel loslegen!

1. Einfache Anmeldung unter 
www.e-wald.eu.

2. Nach der Anmeldung bei E-WALD erhal-
ten Sie eine automatische E-Mail mit 
Login-Daten und einem angehängten 
Kundenvertrag. Diesen Vertrag müssen 
Sie zuhause ausdrucken, unterschreiben 
und mit einem gültigen Führerschein 
zu den üblichen Öffnungszeiten bei der 
Stadt Laufen (1. Stock, Zimmer 1.02) vorlegen.

3. Anschließend händigt Ihnen die Stadt Laufen eine Kundenkarte zur Öffnung und Schlie-
ßung des Fahrzeugs aus.

4. Die Buchung / Reservierung des Autos ist online über www.e-wald.eu oder die Hotline 
+49 (0) 800 392534624 vorzunehmen.

5. Nun können Sie auch schon losstarten. Das Elektro-Bürgerauto steht in der Tiefgarage 
am Rathausplatz bereit.

Sie erhalten vor der ersten Fahrt selbstverständlich eine ausführliche Einweisung zur  
Benutzung des Elektro-Bürgerautos.

Ansprechpartner im Rathaus:
Stadt Laufen, Rathausplatz 1
Büro Bürgermeister / Geschäftsleiter 1. OG
Herr Reiter oder Herr Thanbichler
Frau Passinger oder Frau Schauer
Telefon: +49 (0) 8682 8987 - 11
E-Mail: info@stadtlaufen.de

Informationen zum Kooperationspartner: 
E-WALD GmbH
Technologiecampus 1
D-94244 Teisnach
Telefon: +49 (0) 9923 - 8045 - 310
Hotline: +49 (0) 800 392534624
Internet: www.e-wald.eu



Hauptuntersuchung für landw. Zugmaschinen
Ab sofort erfasst die Stadt Laufen die Kennzeichen aller landwirtschaftlichen Zug-
maschinen, die bei der Hauptuntersuchung gem. § 29 der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung zum Sammeltermin (Winterhalbjahr 2020) beim TÜV angemeldet 
werden sollen. Die betroffenen Landwirte können die fälligen Zugmaschinen mit An-
gabe des amtlichen Kennzeichens im Laufener Rathaus, Zimmer 1.08 bei Frau Than-
bichler (Tel. 0 86 82/ 89 87 23), bis 27.02.2020 anmelden.

Laufen. Zehn Jahre arbeitete die IBV für die Laufener Ortsumfahrung. Anfang 2019 war da-
mit Schluss und die Auflösung der Bürgerinitiative beschlossen. Dafür gab es zwei Gründe: 
Die Aufgaben konnten nicht in jüngere Hände gelegt werden und nach den Erörterungster-
minen zur sog. „Naturlandtrasse“ läuft derzeit ein Planfeststellungsverfahren für eine neue 
Bundesstraße 20, die um die alte Salzachstadt herumführt.

Der ehemalige Vorstand, Michaela Seichter und Ludwig Ostermeier, übergaben daher 
ihre angesammelten Akten – zwei große 
Umzugskartons voll – an das Stadtarchiv in 
Form einer Schenkung. 

Die Unterlagen der Bürgerinitiative sind nun 
Archivgut und können, nach Fertigstellung 
eines Findbuches durch den Stadtarchivar 
Dr. Thomas Döring, auch eingesehen wer-
den. Michaela Seichter und Bürgermeister 
Hans Feil unterzeichneten hierfür feierlich 
im Rathaus einen Schenkungsvertrag, be-
vor die gesammelten Werke im Stadtarchiv 
verbracht wurden. 

Hans Feil bedankte sich bei der IBV für die 
geleistete Arbeit der letzten Jahre. Sie habe 
mit dazu beigetragen, dass das Projekt so 
weit sei, dass man nur noch auf den Plan-
feststellungsbeschluß für eine Ortsumfah-
rung warte.

Initiative für bürgerfreundliche Verkehrsplanung 
(IBV Laufen) übergibt Akten dem Stadtarchiv

Die Akten der Initiative für bürgerfreundliche Ver-
kehrsplanung, kurz IBV, fanden ein neues Zuhause 
im Laufener Stadtarchiv. Unser Foto zeigt die ehe-

maligen Vorstände Ludwig Ostermeier und Michaela 
Seichter gemeinsam mit Ersten Bürgermeister Hans 
Feil, Stadtarchivar Dr. Thomas Döring und Dirk Rei-

chenau von der Laufener Stadtverwaltung.
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 18 Kinderbetreuung

Die „staade“ Jahreszeit begannen wir in 
unserer Einrichtung traditionell mit den 
St. Martinsfesten bzw. Lichterfesten. Krip-
pe und Kindergarten feierten den heiligen 
Mann, spielten die Legende (im Kindergar-
ten sogar mit echtem Pferd), sangen ihm 
zu Ehren und sagten erlernte Gedichte auf. 
Die Hortkinder begangen ihre gruppenin-
ternen Lichterfeste mit einer Lichterrally 
und anschließendem gemütlichem Bei-
sammensein am Lagerfeuer mit Stockbrot 
und Würstchen. Ein hell erleuchteter Weih-
nachtsbaum im Eingangsbereich unseres 
Hauses stimmte uns mit Geruch und Licht 
auf diese geheimnisvolle Zeit ein. Ein sehr 
altes Brauchtum wurde auch dieses Jahr 
von den Hortkindern mit sehr viel Freude 
praktiziert. Beim „Kletzn-gehen“ verkleide-
ten sich die Kinder und machten mit Ruß ihr 
Gesicht schwarz, um nicht erkannt zu wer-
den. Mit Gedichten und Liedern erfreuten sie die Menschen. Früher wurden so die Kinder 
zum Betteln losgeschickt, wenn es in den Wintermonaten mit dem Essen nicht sehr gut 
aussah. 

Dieses Jahr wollten wir mit den Kindern unsere Nikolausfeier etwas anders gestalten. Uns 
war und ist es nach wie vor sehr wichtig, den Kindern die regionalen Produkte näherzu-
bringen und deren Vielfalt aufzuzeigen. Daher gab es heuer in unserer Einrichtung keine 
Nikolaussäckchen, sondern für jedes Kind einen gebackenen Lebkuchen Nikolausstiefel aus 
dem Mehl des Laufener Landweizens. Wir fanden dies eine leckere Alternative zum her-
kömmlichen Nikolaussäckchen. 

Die Festlichkeiten fanden in den jeweiligen 
Gruppen statt. In der Krippe wurde die Le-
gende vom Nikolaus erzählt und gespielt. 
Zur Überraschung der Kleinsten lies dieser 
seinen bestens gefüllten Sack vor der Grup-
pentüre stehen. Bei den Größeren in unse-
rem Haus besuchte der Nikolaus die Kinder. 
Er wusste erstaunlicher Weise über jedes 
Kind etwas zu berichten, aber natürlich 
nur gute Sachen. 

Die Vorweihnachtszeit im Haus für Kinder

»



Bei unseren Hortkindern konnte der Ni-
kolaus leider nicht persönlich kommen, 

da diese mit ihrer Hausaufgabe beschäftigt 
waren. Also stellte er seinen lecker gefüll-
ten Sack vor der Gruppenraumtüre ab. 

Zum Abschluss dieser schönen, aber auch 
geheimnisvollen Zeit feierten wir mit un-
seren Kindern das Weihnachtsfest. Das 
Christkind brachte auch eine Kleinigkeit für 
die Gruppen mit. Mit Plätzchen und Punsch 
ließen wir das Jahr ausklingen.
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Haus für Kinder (Krippe, Kindergarten und Hort) und Kindergarten „St. Agnes“:
Donnerstag, 06.02.2020, 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag, 07.02.2020, 09:00 – 12:00 Uhr

Kindergarten Leobendorf:
Donnerstag, 06.02.2020, 09:00 – 14:00 Uhr und Freitag, 07.02.2020, 09:00 – 12:00 Uhr

Waldkindergarten: 
Donnerstag, 06.02.2020, 09:00 – 12:00 Uhr und Freitag, 07.02.2020, 09:00 – 12:00 Uhr
Erreichbar unter der Handynummer: +49 176 20097334

Bitte zur Einschreibung mitbringen:
- Untersuchungsheft des Kindes
- Bescheinigung über eine Impfberatung oder Impfpass des Kindes
- Bankdaten

Tag der offenen Tür in den Kitas in Laufen
Waldkindergarten:  Freitag, 17.01.2020, 09:00 – 12:00 Uhr
Es gibt auch im Waldkindergarten die Möglichkeit, am Mittwoch zwischen 09:00 – 
11:00 Uhr bei der Mutter-Kind-Gruppe zu schnuppern.
Haus für Kinder: Freitag, 24.01.2020, 16:00 – 18:00 Uhr
Kindergarten Leobendorf: Freitag, 24.01.2020, 09:00 – 12:00 Uhr
Kindergarten „St. Agnes“: Freitag, 31.01.2020, 15:00 – 17:00 Uhr

Termin zur Einschreibung in den Einrichtungen



Spende an den Sozialfonds der Stadt Laufen

Collegia – Musica - Chiemgau e.V. übergab Reingewinn aus Laufen-Konzert an den Sozial-
fonds der Stadt Laufen. „Kultur kostet etwas, umso erfreulicher ist es, wenn ein Konzert in 
Form eines Benefiz-Konzertes den Reingewinn an den Sozialfonds der Stadt Laufen spen-
det“, betonte Laufens 1. Bürgermeister Hans Feil kürzlich bei der Übergabe eines Schecks. 
Feil weiß, von was er spricht, denn die Stadt Laufen ist ein Kulturträger, der kulturelle Ini-
tiativen gerne fördert und somit auch Anstoßförderungen für zahlreiche Veranstaltungen 
gibt, andererseits aber durch den nunmehr bedienten Sozialfonds auch in diesem Bereich 
den bedürftigen Bürgern unbürokratisch hilft.

Die Leiterin und Dirigentin von „Collegia-Musica-Chiemgau e.V.“, Elke Burkert, überreichte 
Hans Feil einen symbolischen Scheck in Höhe von 650 Euro aus dem Erlös eines Benefiz-
konzertes in der Salzachhalle Laufen. Der Betrag fließt bedürftigen heimischen Mitbürgern 
zu. Sie erläuterte dabei die selbstgestellte Aufgabe des Ensembles, das 2013 ausschließlich 
für Benefizkonzerte gegründet wurde. Die Stärke des Orchesters ist variabel und kann bis 
zu 75 Musiker umfassen. Es sind dies drei Viertel Musikprofis und Musikstudenten aus 
ganz Deutschland und auch aus dem Ausland. Sie kommen etwa von den Bamberger Sym-
phonikern, dem Orchester der Bayreuther Festspiele, aus Bad Reichenhall oder Salzburg. 
Viele von ihnen sind Ärzte, die sich am Musizieren erfreuen. Für Musikstudenten ist dies 
eine Gelegenheit, sich öffentlich zu präsentieren. Das Besondere: Sämtliche Mitwir-
kenden verzichten auf Gagen, es werden nur Auslagen ersetzt. 

Dank Konzert Geld für die gute Sache - Kulturspende ermöglicht soziale Hilfe

Übergabe des Schecks von „Collegia-Musica-Chiemgau e.V.“ an den Sozialfonds der Stadt Laufen. Im Bild 
von links: 1. Bürgermeister Hans Feil, Kulturamtsleiter Stefan Feiler, Musica-Leiterin Elke Burkert und Sabine 
Klinger vom Sozialamt der Stadt und Hans Hövel, Sponsorenbeauftragter des Ensembles. Foto: Prof. J.Standl
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Bürgermeister Hans Feil dankte für die Spende, die dem Sozialfonds, einer Einrichtung 
der Stadt Laufen zugute kommt. Mit dieser Einrichtung wird Laufenerinnen und Lau-

fenern schnell, anonym und unbürokratisch geholfen. Der Fonds finanziert sich zu hundert 
Prozent aus Spenden die in vollem Umfang wieder an Bedürftige weitergegeben werden. 
Hilfe beantragen können hilfsbedürftige Menschen mit geringem Einkommen, wie alte 
Menschen mit einer geringen Rente, Wohngeldempfänger, Empfänger von Grundsiche-
rungsleistungen, Empfänger vom Kindergeldzuschuss, Arbeitslosengeldbezieher oder Be-
rechtigte der Laufener Tafel und Menschen, die sich in einer akuten Notsituation befinden. 

In dem Gespräch führte Sabine Klinger, die Sozialfonds-Ansprechpartnerin im Rathaus aus, 
dass der Sozialfonds Leistungen erbringt, wie Fahrgeld für Untersuchungen bei speziellen 
Fachärzten, Zuschüsse bei teuren, nicht rezeptpflichtigen Medikamenten, Zuzahlungen bei 
Krankenhausaufenthalten, Zuschüsse bei Verschlechterung der Sehkraft oder für ein neues 
Hörgerät, Beschaffung von Brennmaterial, um nur einige zu nennen.

Sabine Klinger nannte auch die Möglichkeit für Bürger oder Firmen zu spenden: 
auf das Konto der Stadt Laufen bei der Sparkasse Berchtesgadener Land
IBAN: DE81 7105 0000 0000 0501 04
stets mit Angabe des Stichwortes „Spende Sozialfonds“.
Auf Wunsch kann auch eine Spendenquittung ausgestellt werden.

Soziale Systeme in Laufen schon sehr früh

Die sozialen Systeme in der Stadt Laufen mit den Vororten Oberndorf und Altach waren 
bereits Mitte des 16. Jahrhunderts ausgereift. So spendeten wohlhabende Bürger 1557 
Mittel zur Gründung eines „Bruderhauses“ Oberndorf, in dem alte und gebrechliche 
Menschen untergebracht waren. Es wur-
den auch von jedem Zentner durch Laufen 
transportiertes Salz Angaben einbehalten. 

Im Jahre 1618 entstand sodann das Laufe-
ner Bürgerspital, das sich, so wie das Städ-
tische Armenhaus in der heutigen Gordi-
an-Guckh-Straße befand. Das Bürgerspital 
wurde 1995/96 zu einem normalen Wohn-
haus umgebaut. Laufen war somit schon 
sehr früh Vorreiter im Sozialwesen und ver-
sorgte alte und arme Menschen aus allge-
meinen Mitteln, während das Sozialwesen 
in diesem Sinne am Lande oft erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg entstand. 

Bericht von Prof. Josef A. Standl
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Das frühere Laufener Bürgerspital, im Bild links, 
dahinter das ehemalige Laufener Armenhaus 

an der Gordian-Guckh-Straße, beides sehr 
frühe soziale Einrichtungen, die bis ins 

16. Jahrhundert zurückreichen.
Foto: Prof. Josef A. Standl
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Allerdings müssen einige Bedingungen er-
füllt sein und Betroffene sich beim Durch-
gangsarzt melden.

Baierbrunn (dpa/tmn). Angehörigenpflege 
ist nicht nur seelisch, sondern auch kör-
perlich anstrengend. Ein Unglück ist daher 
schnell passiert. Unter Umständen können 
sich pflegende Angehörige dann an die 
gesetzliche Unfallversicherung wenden, 
schreibt die Zeitschrift „Senioren Ratgeber“ 
(Ausgabe 6/2019). 

Dafür müssen allerdings gewisse Vorausset-
zungen erfüllt sein. So gibt es den Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung zum 
Beispiel nur für Personen, die nicht er-
werbsmäßig pflegen. Der Angehörige darf 
nicht in einem Heim leben und muss min-
destens Pflegegrad 2 haben. 

Außerdem muss die Pflege mindestens 
zehn Stunden in der Woche beanspruchen. 
Wer mehrere Menschen pflegt, zwei Eltern-
teile etwa, kann die Pflegezeiten zusam-
menrechnen. Und schließlich muss der Un-
fall bei einer Tätigkeit passiert sein, die im 
Pflegegutachten aufgeführt ist. Ist das nicht 
der Fall, greift der Versicherungsschutz nur 
bei Hilfe in einem Notfall oder wenn bei der 
An- beziehungsweise Abfahrt ein Unglück 
passiert ist.

Unfall innerhalb von drei Tagen melden

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, sollten 
sich Betroffene beim Durchgangsarzt be-
handeln lassen und ihn informieren, dass 
der Unfall bei der Pflege passiert ist. Der 
Vorfall muss innerhalb von drei Tagen ge-
meldet werden.

Unfallversicherung schützt Pflegende

Wurde der Rentenanspruch durch Versor-
gungsausgleich reduziert, kann der Tod des 
Ex-Partners wieder zu voller Rente berech-
tigen.

Bad Homburg (drv/sth). Eine Alters- oder 
Erwerbsminderungsrente, die wegen eines 
Versorgungsausgleichs gekürzt wurde, kann 
unter Umständen auch wieder ungekürzt 
gezahlt werden. Verstirbt der frühere Ehe-
gatte, dessen Rentenansprüche sich durch 
den Versorgungsausgleich erhöht haben, 
kann die Rente des bei der Scheidung Aus-
gleichspflichtigen auch wieder ungekürzt 
gezahlt werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass der Verstorbe-
ne nicht für mehr als drei Jahre lang Rente 
mit Ansprüchen aus dem Versorgungsaus-
gleich erhalten hat. Eventuelle Leistungen 
an Hinterbliebene des verstorbenen Be-
rechtigten werden bei den genannten drei 
Jahren nicht mitgerechnet. Die Anpassung 
der Rente ist erst ab dem Folgemonat der 
Antragstellung möglich, weshalb auf eine 
schnellstmögliche Antragstellung beim zu-
ständigen Rentenversicherungs- oder Ver-
sorgungsträger geachtet werden sollte.

Mehr zum Thema:
www.deutsche-rentenversicherung.de

Scheidung: Wann gekürzte Rente voll gezahlt wird
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Die gesetzliche Rentenversicherung kann 
Geld für die Krankenversicherung beisteu-
ern. Je nach Form der Versicherung ist da-
für ein Antrag nötig.

Berlin (dpa/tmn). Rentner, die privat oder 
freiwillig krankenversichert sind, können 
auf Antrag von der gesetzlichen Rentenver-
sicherung einen Beitragszuschuss erhalten. 
Idealerweise beantragen sie diesen gleich 
zusammen mit ihrer Rente, rät die Deut-
sche Rentenversicherung Bund. 

Wie viel bezuschusst wird, richtet sich 
nach der Art der Versicherung. Für freiwil-
lig Krankenversicherte hängt die Höhe vom 
allgemeinen Beitragssatz zur Krankenversi-
cherung und dem Zahlbetrag der Rente ab. 

Dieser Beitragssatz beträgt zurzeit 14,6 
Prozent. Die Hälfte, also 7,3 Prozent, über-
nimmt die Rentenversicherung. Sie zahlt 
auch die Hälfte des individuellen Zusatz-
beitrags der Krankenkasse. Der Beitrag zur 
Pflegeversicherung muss dagegen selbst 
getragen werden. 

Wer privat krankenversichert ist, kann 
ebenfalls einen Zuschuss beantragen. Die-
ser wird zunächst wie bei freiwillig Versi-
cherten berechnet. Allerdings wird maximal 
die Hälfte der Versicherungsprämie gezahlt. 
Für Rentner, die in der gesetzlichen Kran-
kenkasse pflichtversichert sind, übernimmt 
die Rentenversicherung automatisch den 
halben Krankenversicherungsbeitrag. Ein 
Antrag ist deshalb nicht nötig.

Ab Ihrem 50. Geburtstag können Versi-
cherte zusätzliche Beiträge in die Renten-
versicherung einzahlen und damit drohen-
de Abschläge ausgleichen.

Berlin (kma/drv). Wer im Alter zwar frü-
her in Rente gehen, aber keine Abschläge 
hinnehmen möchte, kann sie drohenden 
Abschläge ausgleichen. Schon ab dem 50. 
Lebensjahr können Versicherte zusätzliche 
Beiträge in die gesetzliche Rentenversiche-
rung einzahlen. Darauf weist die Deutsche 
Rentenversicherung hin. Die Ausgleichszah-
lungen können über mehrere Jahre verteilt 
und auch als Aufwendungen für Altersvor-
sorge beim Finanzamt geltend gemacht wer-
den. Entscheidet man sich später dann doch 
für einen regulären Rentenbeginn, sorgen 
die Beiträge für eine höhere Altersrente. 
Gerade in Zeiten niedriger Renditen an den 
Kapitalmärkten kann eine Sonderzahlung in 
der Rentenversicherung sinnvoll sein. Die 
Rentenversicherung prognostiziert für die 
nächsten Jahren Renditen von zwei bis drei 
Prozent. Auch die Stiftung Warentest hält 
die gesetzliche Rentenversicherung zurzeit 
für attraktiver als beispielsweise eine priva-
te Rentenversicherung. In welcher Höhe Sie 
zusätzliche Beiträge zahlen können und ob 
sich das für Sie lohnt, können Sie sich von 
der Rentenversicherung ausrechnen lassen. 
Vereinbaren Sie dazu am besten einen kos-
tenlosen Beratungstermin.

Weitere Informationen:
Artikel auf Ihre-Vorsorge.de zum Thema: 
"Rente mit 63: Wie Sie Rentenabschläge 
langfristig ausgleichen können."
FAQ der Stiftung Warentest: www.test.de

Krankenversicherung: 
Rentner können Zu-
schuss beantragen

Rentenabschläge aus-
gleichen



Wir suchen ab sofort für unsere

Werkstätten und Wohnhäuser in Oberndorf

Freiwillige zur Freizeitbegleitung von  

Menschen mit Beeinträchtigung

www.lebenshilfe-salzburg.at

harald.zimmermann@lebenshilfe-salzburg.at

Tel. +43 664 88237234

Volkshochschule 
Ruperti winkel
Ihre Volkshochschulen Laufen, Saaldorf-Surheim und Freilassing gehen seit dem 
01.01.2019 einen zukunft sweisenden, gemeinsamen Weg als vhs Ruperti winkel. 
Für Sie als Teilnehmer ändert sich nichts.

Wir, Ihre Ansprechpartner vor Ort, sind weiterhin gerne persönlich für Sie da. 
Anmeldungen sind jederzeit online möglich unter: www.vhs-ruperti winkel.de
83410 Laufen, Rott mayrstraße 16, Tel. 08682 1492
83395 Freilassing, Münchener Straße 15, 08654 3099-430
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Am Dienstag, dem 21. Januar 2020, lädt die Staatliche FOSBOS Traunstein sowohl zum Tag 
der offenen Tür von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr als auch anschließend zu den Informations-
veranstaltungen zur Fachoberschule (FOS) und Berufsoberschule (BOS) ab 19:00 Uhr ein.

Am Tag der offenen Tür können Sie im Gespräch mit unseren Lehrerinnen und Lehrern 
sowie über Ausstellungen und Vorführungen, Informationen zu Unterrichtsinhalten und 
zum Unterrichtsalltag erhalten. 

Ebenso gewinnen Sie einen Eindruck über die Ausstattung der Schule. In den Informations-
veranstaltungen erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die FOS bzw. BOS mit den drei 
möglichen Abiturarten, den vier Fachrichtungen (Gesundheit, Sozialwesen, Technik und 
Wirtschaft), den Zugangsvoraussetzungen, dem individuellen Unterrichtsangebot, allen 
Fördermöglichkeiten und außerunterrichtlichen Angeboten.

Staatliche Fachoberschule / Berufsoberschule 
(FOSBOS) Traunstein
Tag der offenen Tür und Informationsabend für FOS und BOS
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Das Rottmayr-Gymnasium musikalisch

Freitagnachmittag freiwillig in der Schule: 
Für manche ist dieser Gedanke eher schwer 
vorstellbar. Nicht so für die Mitglieder der 
Bigband, die jeden Freitag zusammen pro-
ben, um sich auf ihre Konzerte vorzuberei-
ten. Dabei wird natürlich auch viel gelacht 
und somit ebenfalls erlebt, dass wir ge-
meinsam – ganz im Sinne unseres Mottos: 
zusammen. wachsen - stark sein können. 

Die Musik allgemein spielt eine große Rolle in unserem schulischen Leben. Abgesehen vom 
„üblichen“ Musikunterricht, der in den Stundentafeln der jeweiligen Jahrgangsstufe fest-
gelegt ist, gibt es am RGL viele Gelegenheiten, sich musikalisch zu betätigen. 

Drei regelmäßige Veranstaltungen strukturieren das musikalische Leben am RGL: das 
Weihnachtskonzert, der Kammermusikabend und das Sommerkonzert. Es kommen meist 
weitere Auftritte zu unterschiedlichen Anlässen wie z.B. dem Rottmayr-Preis oder der Abi-
turverabschiedung hinzu. 

Überdies bietet das RGL weitere vielfältige Möglichkeiten, sich musikalisch zu betätigen 
und weiterzubilden. Instrumentalpädagogen geben sowohl Klavier- als auch Violinen un-
terricht und im diesjährigen Schuljahr sogar Cello- und Kontrabassunterricht. Hierfür konn-
ten wir u.a. den neuen Leiter der Musikschule Freilassing, Herrn Simon Nagl, gewin-
nen. Grundsätzlich ist dabei ein Teil der Unterrichtszeit kostenfrei.

Das Rottmayr-Gymnasium stellt sich vor (Teil 3)
In loser Folge sollen an dieser Stelle interessante Aspekte des Rottmayr-Gymnasiums 
vorgestellt werden. Nachdem in den ersten Beiträgen über die Sternwarte und das inter-
nationale Angebot der Schule berichtet wurde, soll es dieses Mal um das breite musika-
lische Angebot des Rottmayr-Gymnasiums Laufen (RGL) gehen.

»
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Des Weiteren können alle Schülerinnen 
und Schüler, auch wenn sie kein Instru-

ment spielen, in unseren Chören wöchent-
lich einmal gemeinsam mit anderen singen. 
Dabei werden in den Chorproben die Kon-
zertprogramme für das Weihnachtskonzert 
und das Sommerkonzert erarbeitet. 2019 
- wie auch schon in den beiden vorherigen 
Jahren – haben unsere Musiker die beson-
dere Gelegenheit, im Rahmen des Preis-
trägerkonzerts „Bestnoten hören“, das der 
Bezirk Oberbayern in Kooperation mit den 
Reichenhaller Philharmonikern und dem 
Kulturamt der Stadt Laufen durchführt, auf-
zutreten. Dies stellt sicher ein Highlight im 
musikalischen Jahr dar. 

Für Schülerinnen und Schüler, die bereits 
ein Instrument spielen, eröffnen Orches-
ter und Bigband die Chance, gemeinsam zu 
musizieren und unterschiedlichste Literatur 
kennenzulernen – von barocken Kompo-
sitionen bis zur Swing-Nummer ist alles 
dabei. Ein großer Vorteil dieser Ensembles 
ist die Tatsache, dass in ihnen Mitglieder 
verschiedener Jahrgangsstufen und mit un-
terschiedlichem Leistungsstand gemeinsam 
arbeiten und voneinander profitieren. 

Für alle Ensembles gilt: einmal pro Schul-
jahr fahren wir auf Probentage – ein musi-
kalisches Trainingslager sozusagen. 

Hier wird von morgens bis abends geprobt, 
gearbeitet und gemeinsam gespielt. Effekti-
vere musikalische Arbeit ist kaum möglich 
– und der Spaß kommt auch nicht zu kurz. 

Zusammenfassend können wir somit mit 
Fug und Recht sagen, dass der Musik und 
den Musen im Allgemeinen ein sehr breiter 
Platz an unserer Schule zugewiesen wird. 

»

Bericht von: Katja Erhard, Musiklehrerin und Mitglied der erweiterten Schulleitung 
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Bereits am Samstag, den 16. November 2019 trafen sich die Aktiven und Jugendlichen 
des Kreisfischereivereins Laufen unter der Leitung des Platzwarts Matthias Geigl um 
13.00 Uhr am Bootsliegeplatz am Abtsee. 

Bei bewölktem, neblig kalten, aber trockenem Herbstwetter war es durchaus eine ange-
nehme Witterung für die anstehenden Arbeiten. Es fanden sich dann 41 Erwachsene und 
Jungfischer zum Arbeitseinsatz ein. Bei der Seeuferreinigung handelt es sich um einen of-
fiziellen Arbeitseinsatz des Kreisfischereivereins Laufen e.V., welcher alljährlich den Ab-
schluss der gemeinsamen Veranstaltungen bildet. 

Bei dieser Gelegenheit wird der Bootsliegeplatz vom abgefallenen Laub befreit und wer-
den die anstehenden Renovierungsarbeiten rund um den Bootsliegeplatz und an den 
Bootsliegeböcken durchgeführt. Der Steg wird bei diesem Termin zerlegt, ausgebaut, ge-
säubert und die einzelnen Schwimmelemente bei der Gerätehütte winterfest gelagert. Die 
Mitglieder der Jugendgruppe durchkämmten zeitgleich unter Leitung der Jugendwarte 
Gerhard Wesenauer und Tom Fiedler und weiteren Aufsichtspersonen beide Seiten des 
Ufers um den See. 

Die Jungfischer wurden von Booten unterstützt, welche das Abtseeufer von der Seeseite 
aus und auch das Ufer der Insel Burgstall nach Müll und Unrat absuchten. Das Ergebnis 
war auch in diesem Jahr wieder beachtlich. So konnte das Seeufer wieder von mehreren 
großen Säcken voller Unrat und Müll befreit werden. Diese wurden dann wieder zur orts-
ansässigen Müllentsorgungsfirma transportiert, die den Müll kostenlos entsorgt, wofür 
sich der Kreisfischereiverein Laufen recht herzlich bedankt. In der Zwischenzeit wurde der 
Steg abgebaut, zerlegt und mit Hilfe eines Laders zur Gerätehütte transportiert. Dank einer 
Spende der Bürgermeister der Stadt Laufen und der Gemeinde Saaldorf-Surheim konnten 
sich auch in diesem Jahr die aktiven Helfer anschließend bei einer Brotzeit stärken und 
aufwärmen.

Seeuferreinigung und Stegausbau am Abtsee

Die Aktiven und Jugendlichen des Kreisfischereivereins Laufen beim Abbau und Zerlegen des Steges
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19 verschiedene Amphibienarten gibt es in Bayern. Zu den Lur-
chen zählen Frösche, Kröten, Molche, Salamander und Unken. 

So unterschiedlich die verschiedenen Arten auch sind, eines haben 
sie leider alle gemeinsam: Ihre Bestände gehen bayernweit zurück, mehr als die Hälfte 
befinden sich bereits auf der Roten Liste. 

Durch ihren dramatischen Rückgang sind Amphibien und ihre Lebensräume heute unter 
Schutz gestellt. Vor allem durch die Verbauung, Zersiedelung und Zerschneidung unserer 
Landschaft haben es wandernde Amphibien immer schwerer, sicher vom Überwinterungs-
platz in ihre Laichgebiete zu gelangen.

Seit 2018 organisiert der Landschaftspfle-
geverband Biosphärenregion Berchtesga-
dener Land landkreisweit die Betreuung 
bekannter und besonders schwieriger Am-
phibienübergänge im gesamten Landkreis. 

Durch das Netzwerk und die enge Zusam-
menarbeit ehrenamtlicher Helfer unter-
schiedlicher Gruppierungen, wie der Frei-
willigen Feuerwehr Surheim, vom Bund 
Naturschutz oder dem Landesbund für 
Vogelschutz, aber auch Privatleuten sowie 

die Unterstützung der Behördenvertreter der unteren Naturschutzbehörde konnte auch 
heuer wieder ein Teil der heimischen Amphibien vor dem Straßentod gerettet werden.

An dieser Stelle sei allen Beteiligten für ihr bisheriges Engagement herzlich gedankt.

Um diesen Schutz weiterzuführen, bzw. ausbauen zu können, brauchen wir auch in Zukunft 
zahlreiche tatkräftige ehrenamtliche Helfer, welche im Frühjahr nach der Schneeschmelze 
die Kröten sammeln und sicher über die Straße bringen. Materialien, wie z.B. einen Am-
phibienzaun, kann der Landschaftspflegeverband über Fördergelder zur Verfügung stellen.

Gemeinsam für die Artenvielfalt - wer sich vorstellen kann, in der Zeit zwischen Februar und 
März im Frühjahr 2020 beim Amphibienschutz mitzumachen, der meldet sich bitte in der 
Geschäftsstelle unter E-Mail info@lpv-bgl.de oder telefonisch unter 08654 1299133.

Bericht von: Landschaftspflegeverband Biosphärenregion Berchtesgadener Land e.V.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://www.lpv-bgl.de

Amphibien auf ambitionierte Helfer angewiesen
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Der Bund Naturschutz Ortsgruppe Laufen, vertreten durch Frau Brigitte Sturm, beantragte 
am 01.07.2019 aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes für das kommende Silves-
ter 2019 ein Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 am 31. Dezember 
2019 (Silvester) und 01. Januar 2020 (Neujahr) in der historischen Altstadt zu erlassen.

Die Historische Altstadt als denkmalgeschütztes Ensemble wird in jeder Silvesternacht von 
vielen Menschen besucht, um den Jahreswechsel zu feiern. Dabei wird eine Vielzahl von 
pyrotechnischen Gegenständen der Klasse 2 (Kleinfeuerwerk, z. B. Raketen, Schwärmer, 
Knallkörper, Batterien etc.) abgefeuert und abgebrannt. Immer häufiger kommt es zu ei-
nem leichtfertigen Umgang mit diesen pyrotechnischen Gegenständen und hierdurch zu 
einem erheblichen Gefahrenrisiko für Personen aber insbesondere für die mittelalterliche 
Bausubstanz der historischen Altstadt.

Der Kernbereich Laufens Altstadt besteht fast ausschließlich aus denkmalgeschützten his-
torischen Gebäuden. Die geschlossene Bebauung und die Beschaffenheit der Gebäude er-
höhen das Brandrisiko und bieten ein sehr großes Schadenspotenzial durch Übergreifen 
eines Brandes auf benachbarte Häuser. Die Brandgefahr geht hier sowohl von den alten 
historischen Bauten als auch von den unvermeidbaren Eintrittsmöglichkeiten (schlechtsit-
zende Schieferplatten oder ähnlichen Eindeckungen an Dächern, Dachläden, Lüftungsöff-
nungen, Traufen und Ortgang) für aufsteigende Feuerwerksraketen aus. Zudem werden in 
den engen Winkeln der Altstadt zwischen den Häusern oftmals auch leicht entzündliche 
Materialien wie Papier, Abfallsäcke und sonstige Gegenstände gelagert. Dies erzeugt eben-
falls ein erhöhtes Brandrisiko. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Silvesterraketen eine 
Temperatur bis zu 2.000 °C erreichen können.

Zum Schutz von historischen Gebäuden wurde daher die erste Verordnung zum Sprengstoff-
gesetz am 17.07.2009 bereits dahingehend geändert, dass ein Abbrennen pyrotechnischer 
Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altershei-
men sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten ist. Anlass 
für diese gesetzliche Regelung war damals, dass in Städten durch das Abbrennen von Sil-
vesterfeuerwerk Brände an historischen Gebäuden mit teilweise erheblichem Sachscha-
den entstanden sind.

Aus den vorgenannten Gründen hat die Stadt Laufen die Möglichkeit, ein Abbrennen von 
pyrotechnischen Gegenständen der Feuerwerksklasse 2 in der Silvesternacht in der histo-
rischen Altstadt als denkmalgeschütztes Ensemble zu untersagen. An den Zufahrtsstraßen 
zur Altstadt und innerhalb desselben können zudem Hinweisschilder auf das Abbrennver-
bot aufgestellt werden. Für die Festsetzung dieses Abbrennverbotes ist der Erlass ei-
ner Allgemeinverfügung erforderlich.

Antrag auf Abbrennverbot von Silvesterfeuer-
werk 2019 in der Altstadt von Laufen

»
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Der Stadtrat der Stadt Laufen hat in seiner Sitzung vom 01.10.2019 eine Allgemeinver-
fügung über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in der historischen 

Altstadt in der Silvesternacht 2019 beschlossen.

Die Allgemeinverfügung zum Abbrennung und Abschießen von Feuerwerk in der Altstadt 
von Laufen ist auf der Homepage der Stadt Laufen unter Bürgerservice / Aktuelles zu fin-
den oder direkt unter: https://service.stadtlaufen.de/einzelartikel/allgemeinverfuegung- 
zum-abbrennen-und-abschiessen-von-feuerwerk-in-der-altstadt-laufen.html

»

Der Stadtrat der Stadt Laufen hat in seiner 
Sitzung vom 05.06.2018 dem Angebot des 
Klimabündnisses Salzburg vom 13.03.2018 
für eine Gemeinde- und Grenzüberschrei-
tende „FahrRad-Beratung“ Laufen und 
Oberndorf zugestimmt. Die Finanzierung 
soll über eine Kleinprojektförderung erfol-
gen. 

Der Projektstart erfolgt nun mit einem ge-
meinsamen Workshop in der Stadtgemein-
de Oberndorf.

Die „FahrRad-Beratung“ ist in vier Berei-
che aufgeteilt. Im ersten werden die Rah-
menbedingungen in Politik und Verwaltung 
geschaffen, im zweiten wird dann mit der  
Öffentlichkeitsarbeit begonnen. 

Dritter Schritt wird die Verkehrsorganisa-
tion sein, zum Abschluss gilt es die Infra-
strukturmaßnahmen umzusetzen. 

Mit diesem Projekt soll der Radverkehr in 
den Gemeinden noch besser als bisher ver-
ankert, sowie „Radfahrbeauftragte“ in den 
Gemeinden installiert werden. 

Ziel ist es, den Verkehr radgerecht zu orga-
nisieren, eine Radinfrastruktur zu schaffen 
bei dem auf den Lückenschluss im Rad-
wegenetz geachtet wird, sowie lokale Ak-
tionen zu starten, die in den Stadtnachrich-
ten der Stadt Laufen, im Mitteilungsblatt 
der Stadtgemeinde Oberndorf sowie auf 
der Homepage veröffentlicht werden. 

Außerdem werden beispielsweise Radstän-
der, Radwegweiser, Radservicestationen, 
Belagssanierung und radgerechte Straßen-
querungen hinterfragt und bei Bedarf opti-
miert.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger sind herzlich eingeladen beim Projekt 
mitzuwirken. Der 1. Workshop findet am 
23.01.2020 um 18 Uhr im Sitzungszimmer 
der Stadtgemeinde Oberndorf statt. 

Wir bitten die Workshop-Teilnehmer sich 
bis spätestens 15.01.2020 anzumelden.

Die ist telefonisch unter: +49 8682 8987-11 
oder per E-Mail unter info@stadtlaufen.de 
bei der Stadt Laufen möglich.

Gemeinde- und Grenzüberschreitende  
„FahrRad-Beratung“ Laufen und Oberndorf



Der Europäische Gerichtshof hat für ein 
seit dem Jahr 2007 laufendes Verfahren am 
08.05.2013 entschieden, dass die Bevorzu-
gung von Ortsansässigen bei der Vergabe 
von Baugrundstücken zwar europäische 
Grundfreiheiten beschränke, jedoch durch 
sozioökonomische Gründe gerechtfertigt 
sein könne, wenn sie auf Grundlage objek-
tiver, nichtdiskriminierender und im Voraus 
bestimmter Kriterien erfolge.

Die Europäische Kommission und die Bun-
desrepublik Deutschland haben sich im 
Frühjahr 2017 auf ein von der Obersten 
Baubehörde im Bayerischen Staatsminis-
terium für Wohnen, Bau und Verkehr, vom 
Bayerischen Gemeindetag und Bayerischen 
Städtetag entwickeltes Rahmenmodell ge-
einigt; damit können Einheimischen- und 
Sozialmodelle rechtssicher praktiziert wer-
den. 

Die Leitlinien sind als Rahmenmodell kon-
kretisierungsbedürftig und bedürfen der 
Anpassung an örtliche Verhältnisse. Die 
Bevorzugung von Einheimischen bei der 
Vergabe von Baugrundstücken durch eine 
Gemeinde ist damit grundsätzlich weiterhin 
rechtlich möglich, eine vergünstigte Ver-
gabe von Grundstücken unter besonderer 
Berücksichtigung von Ortsbezugskriterien 
bedarf aber einer Rechtfertigung. 

Zur Konkretisierung des Vergabeermessens 
sollte die Kommune daher Vergaberichtlini-
en aufstellen; hierbei handelt es sich um er-
messenslenkende Verwaltungsvorschriften, 
die zu einer Selbstbindung der Verwaltung 
führen. Das Leitlinienmodell unterscheidet 
zwischen Zugangsvoraussetzungen und ei-
ner Abwägungsentscheidung. 

Als Zugangsvoraussetzung sind Einkom-
mens- und Vermögensgrenzen vorgesehen. 
Eine angemessene Berücksichtigung von 
Ortsansässigkeitskriterien ist innerhalb der 
Abwägungsentscheidung möglich, wobei 
diese maximal eine Gewichtung von 50 % 
einnehmen dürfen. 

Daneben müssen soziale Kriterien, wie bei-
spielsweise ein geringes Einkommen, ein 
geringes Vermögen, die Kinderzahl oder der 
Familienstand zum Anschlag kommen. 

Der von Bürgermeister und Stadtverwal-
tung erarbeitete Entwurf für Richtlinien für 
die Vergabe von Grundstücken für den Neu-
bau von selbst genutztem Wohneigentum 
im Gebiet der Stadt Laufen (Ansiedlungs-
modell Laufen) wurde nach den EU-Leitlini-
en vom 22.02.2017, den vorliegenden und 
bekannten fachlichen Empfehlungen und 
dem vom Bayerischen Gemeindetag emp-
fohlenen Mustertext erstellt. Eine Abstim-
mung mit dem Landratsamt Berchtesgade-
ner Land ist ebenfalls erfolgt.

Der Stadtrat der Stadt Laufen hat in seiner 
Sitzung vom 01.10.2019 die Richtlinien für 
die Vergabe von Grundstücken für den Neu-
bau von selbst genutztem Wohneigentum 
im Gebiet der Stadt Laufen (Ansiedlungs-
modell Laufen) beschlossen und beauftragt 
Bürgermeister und Verwaltung mit der lau-
fenden Umsetzung.

Sie finden die Richtlinien im Ortsrecht auf 
unserer Internetpräsenz unter der Adresse 
https://ortsrecht.stadtlaufen.de im Punkt 
„Richtlinien und Konzepte“ unter „Grund-
stücksvergaberichtlinien“ oder unter der 
Adresse https://stadtlaufen.de/aktuelles

Einheimischenrichtlinien Neufassung
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Bereits im Feuerwehrbedarfsplan für die 
Stadt Laufen aus dem Jahr 2014 wurde 
festgehalten, dass der kommunale Brand-
schutz in der Stadt Laufen durch die Freiwil-
lige Feuerwehr mit 2 Standorten sicherge-
stellt werden muss (Feuerwehr Laufen und  
Löschzug Leobendorf). 

Der Zustand des Feuerwehrhauses in  
Leobendorf bedurfte daher zum damaligen 
Zeitpunkt kurzfristig einer Minimalertüch-
tigung, auch wenn bereits zu diesem Zeit-
punkt die Notwendigkeit eines Neubaus 
allein schon auf Grund des Fahrzeugkon-
zeptes bekannt war. Im Juni 2016 erfolgte 
mit dem 1. Kommandanten, dem Lösch-
zugführer und der Firma kplan AG die Ab-
stimmung des grundsätzlichen Platzbedar-
fes und damit der mindestens benötigen 
Grundstücksfläche für einen Neubau.

Die Standortsuche erfolgte im Jahr 2017 in 
Abstimmung mit 
a. der Regierung von Oberbayern - Landes-

planung (Anbindegebot)
b. den Fachbehörden (LRA – Wasserrecht 

– Naturschutz – etc.)

Im Oktober 2018 wurde ein erster Grund-
rissentwurf in Abstimmung mit der Firma 
kplan AG erstellt. Gleichzeitig wurde ein 
Baugrundgutachten in Auftrag ergeben. 
Dem folgten erste Planungsentwürfe des 
Architekturbüros Fritsche (Gebäude) und 
des Ingenieurbüros Richter (Außenanla-
gen). 

Der Stadtrat der Stadt Laufen hat in sei-
ner Sitzung vom 05.11.2019 folgenden Be-
schluss gefasst:

Bürgermeister und Verwaltung werden 
beauftragt alle weiteren Schritte für einen 
Feuerwehrhausneubau für den Löschzug 
Leobendorf im Bereich der bestehenden 
Sportanlagen nordwestlich von Leobendorf 
in die Wege zu leiten. 

Insbesondere die Themen Detailplanungen, 
Bauleitplanung, Kosten, Förderungen, etc. 
sind abzuarbeiten. 

Der Stadtrat ist dabei auf dem Laufenden zu 
halten und jeweils in Form von Beschlüssen 
einzubinden.

Der Stadtrat der Stadt Laufen hat in seiner Sitzung vom 01.10.2019 den Bürgermeister und 
die Verwaltung beauftragt und ermächtigt weitere Verhandlungen zum Thema „Geother-
mieprojekt – Rupertiwinkel“ zu führen und eine entsprechende Vertragsvereinbarung zu 
unterzeichnen.

Grundsatzbeschluss Neubau Feuerwehrhaus – 
Freiwillige Feuerwehr – Löschzug Leobendorf

Geothermieprojekt „Rupertiwinkel“ – 
Vertragsabschluss
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Die Grundsanierung des Alten Rathauses 
erfolgte vor 20 Jahren. 2019 wird die Fas-
sade zur Rott mayrstraße renoviert, in den 
Innenräumen sind weitere Sanierungs-
maßnahmen nöti g, hier fallen Putzaus-
besserungen und Malerarbeiten an. Dafür 
sollen jährlich 25.000,00 € in den Haushalt 
eingestellt werden, um das Alte Rathaus 
nach und nach renovieren zu können. Der 
Stadtrat der Stadt Laufen hat in seiner Sit-
zung vom 05.11.2019 folgenden Beschluss 
gefasst:

Zur Renovierung des Alten Rathauses wer-
den jährlich 25.000,00 € eingestellt, um die 
restlichen Renovierungsarbeiten der Innen-
räume durchführen zu können.

Sanierungsmaßnah-
men Altes Rathaus – 
Grundsatzbeschluss

Gezeiten des Jahres
Vierfaches Jahr,
Mosaik aus Momenten,
Metamorphose, Mysterium,
Rhythmus aus Zeit,
ewiger Kreislauf beseelter Natur,
Pulsschlag der Welt.
Vierteiligen Jahres
Reigen und Sinnbild:
Winter und Frühling,
Sommer und Herbst.

Johann Bernauer, Laufen

Stadtrats- und Ausschusssitzungen
Dienstag, 07.01.2020 17:30 Uhr Haupt- und Finanzausschuss 
Dienstag, 14.01.2020 17:30 Uhr Bau- und Umweltausschuss 
Montag, 20.01.2020 18:30 Uhr Interfraktionelle Stadtratsitzung 
Dienstag, 28.01.2020 18:30 Uhr Stadtrat 
Dienstag, 04.02.2020 17:30 Uhr Haupt- und Finanzausschuss 
Dienstag, 11.02.2020 17:30 Uhr Bau- und Umweltausschuss 
Dienstag, 18.02.2020 18:30 Uhr Stadtrat 
Dienstag, 03.03.2020 17:30 Uhr Haupt- und Finanzausschuss 
Dienstag, 10.03.2020 17:30 Uhr Bau- und Umweltausschuss 
Dienstag, 24.03.2020 18:30 Uhr Stadtrat 
Dienstag, 31.03.2020 17:30 Uhr Bau- und Umweltausschuss 

Die Öff entlichkeit der Sitzungen richtet sich jeweils nach der Tagesordnung und wird 
in der örtlichen Presse bekanntgegeben.
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Ortsgruppe Oberndorf

18.03. Info Nachmittag (Klosterhof Laufen) nur für Mitglieder 
22.04. Ausflug nach Wasserburg 
06.05. Muttertagsfeier (Klosterhof Laufen) nur für Mitglieder 
09. – 16.05. Landesreise Spanien 
25. – 27.05. 3 Tages Reise GRAZ  
24.06. Ausflug zum Achensee 
19.08. Ausflug nach Wagrain und Kleinarl (Jägersee) 
23.09. Ausflug ins Almtal 
21.10. Ausflug nach Bad Tölz 
18.11. Knödelessen im Innviertel 
04.12. Christkindlmarkt in Steyr 
18.12. Weihnachtsfeier (Klosterhof Laufen) nur für Mitglieder 

Für Unfälle wird nicht gehaftet.
Auf zahlreiche Teilnahme an den Veranstaltungen freut sich das Team und
Obmann Hannes Zrust, Telefon: +43 664 2000762, E-Mail: pvoberndorf@gmx.at
Anmeldungen und Informationen zu den Ausflügen:
Pepi Auzinger, Telefon: +43 650 3907055, E-Mail: josef.auzinger@drei.at
Annemarie Slabak, Telefon: +49 8682 953473 oder +43 650 8117098
Wir freuen uns auch über neue Mitglieder sowie Mitfahrer bei den Ausflügen aus unserer 
Nachbarstadt Laufen!

Pensionistenverband Oberndorf
Jahresprogramm 2020

Christbaumsammelaktion
Die Freien Wähler Laufen führen am Samstag, 11.01.2020, ab 12:00 Uhr eine Christ-
baumsammelaktion durch. Christbäume (ohne Schmuck, Lametta, Kerzen usw.) kön-
nen an diesem Tag kostenlos zu folgenden Sammelplätzen gebracht werden:
- Laufen: Bahnhof, Seethalerstraße (ANL), Mozartplatz, Gymnasium (Rückseite), Hai-

den (bei der Werbetafel), Siebenbürgerplatz, Abtsdorfer Straße (Feuerwehrhaus 
Parkplatz), Freilassinger Straße (Fischer-Huber-Parkplatz), Lebenauerstraße (Amts-
gericht-Parkplatz), Stadtpark (bei der Tiefgarage Rathausplatz), Rupertusplatz

- Leobendorf: St.-Oswald-Straße (Dorfplatz), Römerstraße (Gasthaus)
- Oberheining: Bushaltestelle
- Mayerhofen: Kapelle
Für eine Entsorgung nach dem 11.01.2020 bringen Sie bitte Ihren Christbaum (zu den 
üblichen Geschäftszeiten) zum Grünguthof der Firma Schauer, Moosham. 
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Veranstaltungen in Laufen im 1. Quartal 2020
Nähere Angaben zu den einzelnen Terminen finden Sie auch auf unserer 
Internetpräsenz unter „Veranstaltungen“. Alle Angaben ohne Gewähr!

 36 Veranstaltungen

Mi., 01.01. 19:00 Neujahrsempfang
   Stiftskirche Mariä Himmelfahrt Katholische Kirche 
So., 05.01. 19:00 Christbaumfeier Krieger- und Soldatenkameradschaft
   Gasthaus Dorfen KuSk Leobendorf-Heining 
Mo., 06.01. und Krippenwegführung Laufen / Oberndorf
So.,  19.01. 14:00 Tourist-Info am Rathaus Laufen Stadt Laufen 
Mi., 15.01. 20:00 Anmeldung der Wägen zum Faschingsumzug
   Gasthaus Greimel in Laufen Faschingskomitee Laufen 
So.,  19.01. 10:00 Sebastianiprozession
   Stiftskirche Mariä Himmelfahrt Schützenverein Laufen 
Fr.,  24.01. 19:00 „Ehe bauen“ Seminar für Brautpaare
Sa.,  25.01. 09:00 Katholisches Pfarrheim Laufen Katholische Kirche 
Fr., 07.02. 19:00 Jahreshauptversammlung Obst- und Gartenbauverein Laufen
   Salzachhalle Laufen Obst- und Gartenbauverein 
So., 14.02. 19:00 Valentinstag - Segnungsgottesdienst für Paare
   Stiftskirche Mariä Himmelfahrt Katholische Kirche 
Do., 20.02. 14:00 Frauenfasching
   Katholisches Pfarrheim Laufen Katholische Frauengemeinschaft 
Di., 25.02. 14:00 Faschingsumzug
   Ortsgebiet Laufen Faschingskomitee Laufen 
Sa., 29.02. 09:00 Jugendvollversammlung
   Gymnasium Laufen Alpenverein Laufen 
Fr.,  06.03. 19:00 Weltgebetstag der Frauen
   Evangelisches Pfarrheim Laufen Frauengemeinschaft 
Di., 10.03. 17:00 Gebrauchtkleidermarkt
Mi., 11.03. 09:30 Salzachhalle Laufen Gebrauchtkleidermarktteam 
Fr., 13.03. 19:30 Jahreshauptversammlung Alpenverein Laufen
   Gasthaus Steinbrünning Alpenverein Laufen 
So., 15.03. 08:00 Kommunalwahl 2020
   Stimmbezirke in Laufen Stadt Laufen 
Mo., 16.03. 19:00 Jahreshauptversammlung Maschinenring
   Salzachhalle Laufen Maschinenring Laufen 
Mi., 18.03. 19:00 Fair-Trade Veranstaltung
   Altes Rathaus Laufen Angelika Schuster, Laufen 
So., 22.03. 11:30 Jahreshauptversammlung GTEV „D‘Grenzlandler“ Laufen
   Vereinsheim Bauhofstraße GTEV „D‘Grenzlandler“ Laufen 

Datum Uhrzeit Bezeichnung der Veranstaltung
  Veranstaltungsort Veranstalter 
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Veranstaltungen in Oberndorf im 1. Quartal 2020

Sa., 04.01. 19:30 Musikerball
   Aula SMS Oberndorf Stadtkapelle Oberndorf 
Mo., 06.01. 14:00 Neujahrskonzert 2020
   Stadthalle Oberndorf Tourismusverband Oberndorf 
Sa., 11.01. 16:00 Snowtubing (Busfahrt ab Ziegelhaiden) - Ersatztermin: Sa., 25.01.
   Faistenau Schiclib Oberndorf 
Fr., 17.01. bis Herbert-Schick-Gedächtniscup
So., 19.01.  Stadthalle Oberndorf 1. OSK 1920 
Sa., 18.01. 08:15 Schitag (Busfahrt ab Ziegelhaiden)
   Monte Popolo in Eben Schiclub Oberndorf 
Fr., 24.01.  bis Herbert-Schick-Gedächtniscup
So., 26.01.  Stadthalle Oberndorf 1. OSK 1920 
Sa., 26.01. 08:00 Oberndorfer Wochenmarkt (ab 26.01. wöchentlich)
 bis 12:00 Untersbergstraße Werbegemeinschaft Oberndorf 
Do.,  30.01. 19:30 Filmabend
   Pfarrsaal Oberndorf Kath. Bildungswerk Pfarre Obdf. 
Fr., 31.01. bis Herbert-Schick-Gedächtniscup
So., 02.02.  Stadthalle Oberndorf 1. OSK 1920 
Fr., 21.02. bis Herbert-Schick-Gedächtniscup
So., 23.02.  Stadthalle Oberndorf 1. OSK 1920 
Sa., 22.02. 08:15 Schitag (Busfahrt ab Ziegelhaiden)
   Monte Popolo in Eben Schiclub Oberndorf 
So., 23.02. 14:00 Kinderball
 bis 17:00 Aula SMS Oberndorf Kinderfreunde Oberndorf 
Fr., 28.02. 20:00 Kabarett Alex Kristian „Lebhaft - Rotzpipn forever“
   Stadthalle Oberndorf Tourismusverband Oberndorf 
Sa., 29.02. 08:00 Flohmarkt
 bis 13:00 Aula SMS Oberndorf Pfadfindergruppe Oberndorf 
Fr.,  13.03. 20:00 Konzert Querschläger
   Stadthalle Oberndorf Lionsclub „Salzach“ Obdf.-Laufen 
So., 22.03. und Fastenmarkt 
Mo., 23.03.  Stadtgebiet Oberndorf Stadtgemeinde Oberndorf 
Do., 26.03. 19:30 Filmabend
   Pfarrsaal Oberndorf Kath. Bildungswerk Pfarre Obdf. 
Sa., 28.03. 20:00 Frühjahrskonzert
   Stadthalle Oberndorf Stadtkapelle Oberndorf 

Datum Uhrzeit Bezeichnung der Veranstaltung
  Veranstaltungsort Veranstalter 

Nähere Angaben unter oberndorf.salzburg.at in der Rubrik „Unsere Stadt“ unter 
„Veranstaltungen“. Alle Angaben ohne Gewähr!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVeerrggüünnssttiiggttee  EEiinnttrriittttsskkaarrtteenn    

iimm  DDiirreekkttvveerrkkaauuff!!  

 

RRuuppeerrttuusstthheerrmmee  BBaadd  
RReeiicchheennhhaallll    

4-Std. Thermenkarte Erw.  

16,50 € statt regulär 19,50 € 

4-Std. Karte Thermenkarte mit Sauna 
Erw. 23,00 € statt regulär 27,50 € 

PPrreeddiiggttssttuuhhllbbaahhnn  mmiitt  
AAuussffaahhrrttssttiicckkeett  

Berg- und Talfahrt Erwachsener  
29,50€ statt regulär 34,--€ 

 

KKöönniiggsssseeee  SScchhiiffffffaahhrrtt  

Große Rundfahrt Bartholomä und 
Salet   

Erw. 17,50 € statt regulär 19,00 € 

Parkticket Königssee (Tageskarte)  
3,00 € statt regulär 5,00 €  

(ausgenommen Kennzeichen BGL-) 

EErrhhäällttlliicchh  ssiinndd  ddiiee  KKaarrtteenn  iinn  ddeenn  TToouurriisstt--IInnffooss  iimm  RRuuppeerrttiiwwiinnkkeell  

Anger Tel. 08656/9889-22 Teisendorf Tel. 08666/295 

Piding Tel. 08651/3860 Laufen Tel. 08682/898749 

Saaldorf-Surheim Tel. 08654/630722 

 

JJeennnneerrbbaahhnn  

Tal-Mitte-Berg/Berg-Mitte-Tal   
Erw. 25,00 €  

statt regulär 27,50 € 
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Alle 2 Jahre findet in der Stadt Laufen der legendäre Faschingszug statt. Dieses Jahr ist 
es wieder soweit, am Faschingsdienstag den 25. Februar werden tausende Zuschauer die 
bunten Themenwägen und originellen Fußgruppen bestaunen. Die Aufstellung der Teil-
nehmer erfolgt ab 12:30 Uhr am Mozartplatz. Hier weist das Komitee darauf hin, dass nur 
von der Pfaffinger- und Bahnhofstr. zum Aufstellungsplatz gefahren werden soll. 

Um 14:00 Uhr startet der Faschingszug dann in Richtung Innenstadt. Die Zugstrecke führt 
vom Mozartplatz über die Lebenauer-, Post- und von Brandl-Str. zum Marienplatz. Dort 
wird anschließend mit der Liveband „Koa Limit“ weiter gefeiert und die Laufener Wirte 
laden noch zum zünftigen Kehraus ein. Verschiedene Standbetreiber werden die Gäste 
auch wieder mit Speis und Trank versorgen. Das Faschingskomitee veranstaltet im Vorfeld 
noch 2 Informationsabende für die Teilnehmergruppen. Hier werden die Anmeldungen 
entgegengenommen und die Teilnehmer ausführlich vom Faschingskomitee und der Stadt-
verwaltung über die Einzelheiten informiert. Der erste Infoabend findet am 15. Januar um 
20:00 Uhr im Gasthaus Greimel statt. Die Anmeldungen sollten, soweit möglich, bereits 
an diesem Abend erfolgen. Sie sind aber natürlich auch später noch möglich. Der zweite 
Termin ist am 12. Februar ebenfalls um 20:00 Uhr im Gasthaus Greimel. Hier werden unter 
anderem die Abzeichen für die Teilnehmergruppen verteilt.

Im Auftrag der Stadt Laufen organisiert das Faschingskomitee diese Veranstaltung und 
setzt die Stadt in Bewegung. Der Erlös der Veranstaltung kommt bedürftigen Personen und 
öffentlichen, sowie wohltätigen Einrichtungen in unserer Umgebung zu Gute. Das Laufener 
Faschingskomitee freut sich auf zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer, die den Faschings-
zug weiterhin zu einem der Schönsten in der Umgebung macht. 

Faschingszug in Laufen am 25. Februar 2020

Laufen-Oberndorfer Krippenweg
Begeben Sie sich auf eine Wanderung zu den schönsten Krippender Salzachstädte 
Laufen und Oberndorf. Unter fachkundiger Leitung führt Ihr Weg dabei durch die 
geschichts-trächtige Laufener Altstadt zu der Barockkrippe in der Stiftskirche, über 
den Europa-Steg zur weltberühmten Stille-Nacht-Kapelle nach Oberndorf und über 
die Länderbrücke zum ehemaligen Kapuzinerkloster. Ein beeindruckendes Erlebnis!

Termine: Sonntag, 6. und 19. Januar sowie nach Vereinbarung
Beginn: 14 Uhr
Treffpunkt: Rathaus / Tourist-Info
Anmeldung: Telefon: +49 8682 8987-48 / -49
Preis: Erwachsene 9,00 € / Kinder 4,50 €




